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Bislang fehlen in allen Bereichen der Sozialversicherung ausreichende Reformen, die ihre Zukunfts-
festigkeit gewährleisten. In der Rentenversicherung wurden mit der Rentenreform 2001 zwar bereits erste
Schritte gegangen, um die Alterssicherung stärker in Richtung auf ein Mischsystem aus kollektiv umlagefinan-
zierter Basissicherung einerseits und privat oder betrieblich kapitalgedeckt finanzierter ergänzender Vorsorge
andererseits auszurichten. Allerdings zeigt sich schon jetzt, dass die eingeleiteten Maßnahmen nicht ausreichend
und zu zögerlich waren. Nur durch ein schnell geschnürtes Notpaket konnte verhindert werden, dass der
Beitragssatz in der Rentenversicherung 2003 nicht auf 19,9 Prozent, sondern »nur« auf 19,5 Prozent angehoben
werden musste. 

Noch bedrohlicher ist derzeit die Situation in der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier wirkt sich die
demografische Entwicklung noch belastender als in der Rentenversicherung aus. Hinzu kommt der ständig
wachsende Kostendruck durch den allgemeinen medizinischen Fortschritt. Zum Jahresbeginn 2003 erreicht der
durchschnittliche Beitragssatz einen historischen Höchststand von 14,4 Prozent und weitere Steigerungen sind
bereits absehbar. Jetzt rächen sich die Reformrücknahmen und der Verzicht auf die bereits angekündigte »Große
Gesundheitsreform« in der vergangenen Legislaturperiode. Das nunmehr verordnete Einfrieren der Ausgaben-
sätze verfolgt das richtige Ziel, die Kostenexplosion in allen Leistungsbereichen zu stoppen. Die Vergangenheit
zeigt jedoch, dass ein solcher staatlicher Dirigismus keinen Erfolg haben kann, wenn nicht gleichzeitig struktu-
relle Reformen angegangen werden – und die fehlen bislang.

Die Einsetzung einer Kommission zur Reform der Sozialversicherung unter dem Vorsitz von Professor Dr. Rürup
im November 2002 kann als Eingeständnis der Regierungskoalition verstanden werden, dass ihr die Konzepte
für eine überlebensfähige Sozialversicherung fehlen. Positiv betrachtet bildet die Kommission aber die Chance,
bislang nicht erfolgte Reformen vorzubereiten. Die BDA wird sich daher in die Kommission intensiv einbringen
und alles unternehmen, auch auf diesem Weg auf eine moderne soziale Sicherung hinzuwirken.

Entlastungen bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sind eine notwendige, aber nicht hinreichende
Voraussetzung für mehr Wachstum und Beschäftigung. Voraussetzung dafür ist gerade auch eine beschäfti-
gungsorientierte Tarifpolitik mit Abschlüssen, die einerseits die Arbeitnehmer am Produktivitätsfortschritt beteili-
gen, andererseits aber auch der Ertragssituation der Betriebe und Unternehmen Rechnung tragen. 2002 ist es
überwiegend nicht gelungen, diesen Vorgaben gerecht zu werden. Im Gegenteil wurde die Chance verpasst, in
einer wirtschaftlich schwierigen Situation durch die Tarifpolitik positive Impulse für Wachstum und
Beschäftigung zu setzen. Wenig zukunftsweisend war auch die Art des Zustandekommens der Tarifabschlüsse,
denen teilweise heftige und lange Jahre nicht mehr erlebte Streikauseinandersetzungen voraus gingen. Immerhin
ist es zumindest in einigen Branchen gelungen, neue strukturelle Elemente einzuführen, insbesondere in
Hinblick auf eine stärkere betriebliche Entgeltdifferenzierung.

Anders als in der Tarifrunde 2000/2001 konnte das Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbs-
fähigkeit 2002 keine positive Wirkung entfalten. Vielmehr verweigerten die Gewerkschaften im Bündnis jede
Diskussion über die Tarifpolitik und andere wichtige Reformbereiche. Damit ist das Bündnis in seinen bisherigen
Strukturen gescheitert. Der Erfolg einer Neuauflage wird davon abhängig sein, ob es gelingt, klarere Zielvorga-
ben zu formulieren, eine eindeutige Agenda zu vereinbaren und gemeinsam zu einem von gegenseitigem
Vertrauen geprägten Verhältnis der Bündnispartner zu kommen.
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Die deutsche Wirtschaft durchschreitet derzeit die längste wirtschaftliche Talsohle seit der Wiederver-
einigung. Wie schon im Vorjahr lag die Wachstumsrate auch 2002 nur bei einer schwarzen Null und noch immer
fehlen Hinweise auf eine baldige konjunkturelle Erholung. Die fortwährende wirtschaftliche Stagnation hat
inzwischen tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Die Zahl der Arbeitslosen steigt, und immer stärker
sinkt parallel das Beschäftigungsniveau. Für das kommende Jahr wird mit einer weiteren Verschlechterung der
Arbeitsmarktlage gerechnet.

Dies sind trübe Aussichten für 2003, und dennoch muss es kein verlorenes Jahr werden. Das neue Jahr
birgt auch die Chance, Reformen auf den Weg zu bringen, die unser Land für mehr Wachstum und Beschäftigung
dringend braucht. Die wirtschaftliche Talfahrt der letzten beiden Jahre hat allen deutlich gemacht, dass in der
bisherigen Wirtschafts-, Finanz-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik die Weichen neu gestellt werden müssen.
Gleichzeitig ist die Einsicht in die Unausweichlichkeit auch schmerzhafter Einschnitte gewachsen. Die Politik
muss allerdings jetzt die Bereitschaft aufbringen, die notwendigen Reformen anzugehen und umzusetzen. Für
wirkliche Reformen besteht eine hohe Akzeptanz, ständige Notoperationen sind alle leid.

Vordringlich ist insbesondere eine Konsolidierung der Staatsfinanzen. Wie sehr die öffentlichen Haushalte aus
dem Ruder geraten sind, zeigt das im November 2002 gegen Deutschland eingeleitete Defizitverfahren wegen
Verstoßes gegen den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt. Immer mehr hat sich die deutsche Finanzpolitik
zuletzt in die Sackgasse manövriert: Anstatt die öffentlichen Ausgaben im konsumtiven Bereich zurückzufahren und
echte Subventionen – wie mehrfach ausdrücklich von Seiten der Wirtschaft angeboten – zu reduzieren, wird auf jedes
neue Haushaltsloch mit einer neuen Steuererhöhung reagiert. Dadurch verschärft sich die ohnehin schon schwierige
wirtschaftliche Situation immer nur weiter, was statt zu steigenden letztlich zu sinkenden Staatseinnahmen führt. 

In einer Phase zwischen Stagnation und Rezession der Wirtschaft sind Steuererhöhungen ein unverzeih-
licher fiskalpolitischer Fehler. Die Bundesregierung begeht ihn jetzt bereits zum dritten Mal innerhalb eines
Jahres: zunächst mit der Erhöhung der Öko-, Tabak- und Versicherungssteuer zum Jahresbeginn 2002, dann mit
der Entscheidung vom August, die Entlastung durch die nächste Steuerreformstufe um ein Jahr zu verschieben
und zusätzlich befristet die Körperschaftssteuer anzuheben, sowie jetzt zum Jahresbeginn 2003 mit der neuer-
lichen Anhebung der Ökosteuer und mit einem – verschleiernd als »Steuervergünstigungsabbau« bezeichneten
– Gesetzespaket mit zahlreichen weiteren steuerlichen Mehrbelastungen. Und die Steuererhöhungsdebatte läuft
immer noch weiter. Damit muss endlich Schluss sein. Die deutsche Wirtschaft braucht verlässliche Aussichten
auf eine Entlastung und keine neue Verunsicherung und Belastung.

Entlastungssignale sind vor allem auch in den sozialen Sicherungssystemen erforderlich. Dies gilt nicht
nur angesichts der Dringlichkeit, endlich die Personalzusatzkosten zu senken und damit den Faktor Arbeit zu
entlasten, sondern insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass nur unter dieser Voraussetzung langfristig die
Finanzierbarkeit einer ausreichenden sozialen Sicherung gewährleistet werden kann. Schon bislang war der
Fortbestand der Sozialversicherung nur durch ständige Rechtsanpassungen möglich. Angesichts der großen
demografischen Herausforderung gilt dies mehr denn je. Nur eine reformfähige Sozialversicherung wird dauer-
haft ihre Akzeptanz bewahren. Je mehr in der Sozialversicherung zusätzlich umverteilt wird und je weniger
erbrachten Beiträgen Leistungsansprüche gegenüberstehen, desto mehr verliert ein beitragsfinanziertes
Vorsorgesystem seine Unterstützung und letztlich auch seine Existenzberechtigung.

Vorwort

Berlin, Dezember 2002Mit Reformen aus der wirtschaftlichen Talsohle!
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Reformwille, vor allem seit Veröffentlichung der OECD-Vergleichsstudie PISA, erheblich gewachsen. Erste Maß-
nahmen, die aufgedeckten Defizite zu verringern und zu beheben, sind mittlerweile angegangen worden. Die
BDA war dabei intensiv in die bildungspolitische Diskussion eingebunden und konnte mit ihren Konzeptionen
auf wichtige Entscheidungen positiv einwirken. 

Die Europäische Union steht derzeit wohl vor den größten Herausforderungen seit den Römischen
Verträgen 1957. Die auf dem Kopenhagener Gipfel im Dezember 2002 beschlossene EU-Osterweiterung ist
ohne Zweifel von elementarer Bedeutung für den Zusammenhalt von Europa und für die Schaffung eines umfas-
senden europäischen Binnenmarktes. Die Erweiterung wird von den Beitrittsländern in den kommenden Jahren
noch gewaltige Reformanstrengungen erfordern. Zu Recht weist die EU-Kommission aber darauf hin, dass dies
in gleicher Weise auch für einige EU-Mitgliedstaaten gilt, darunter insbesondere Deutschland, das seinen
Arbeitsmarkt dringend flexibilisieren und seine Sozialsysteme reformieren muss, um in der erweiterten EU wett-
bewerbsfähig bleiben zu können. Bei allen Chancen durch die Erweiterung dürfen die mit der beinahen
Verdoppelung der Zahl der EU-Mitgliedsstaaten verbundenen Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der
Europäischen Union nicht ignoriert werden. Gerade deshalb ist es wichtig, dass mit der Einsetzung des Konvents
zur Zukunft Europas ein Reformprozess für die Europäische Union gestartet wurde, an dessen Ende eine neue
europäische Verfassung stehen soll. Die BDA setzt sich dafür ein, dass – wo immer zur Verwirklichung des ein-
heitlichen Binnenmarktes erforderlich – die Entscheidungswege vereinfacht und beschleunigt werden. In ande-
ren Bereichen, gerade auch in der Sozialpolitik, muss eine Ausweitung europäischer Kompetenzen verhindert
und das Subsidiaritätsprinzip strikt gewahrt bleiben.

Der vorliegende Geschäftsbericht gibt Auskunft über die politischen Schwerpunkte unserer Arbeit im Jahr 2002.

Dr. Reinhard Göhner
Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums
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Die so genannte Vermittlungsaffäre bei der Bundesanstalt für Arbeit hat einmal mehr offengelegt, dass in
der Arbeitsmarktpolitik großer Handlungsbedarf besteht. Die Arbeitsämter müssen von ihren ausufernden
Fremdaufgaben entlastet und die Arbeitsvermittlung zur Kernaufgabe der Arbeitslosenversicherung 
werden, die Transfersysteme bei Arbeitslosigkeit sind neu zu gestalten und die Instrumente der aktiven Arbeits-
förderung müssen entsprechend ihrer Effizienz neu justiert werden. Mit der Einsetzung der Hartz-Kommission
war lange Zeit die Hoffnung auf solche Reformen verbunden. Ihre Ergebnisse und vor allem aber ihre gesetzli-
che Umsetzung haben diese Erwartungen überwiegend nicht erfüllen können. Von einer großen
Arbeitsmarktreform kann – trotz mancher Verbesserungen in Einzelfragen – keine Rede sein. Die beschlossene
Bürokratisierung und Verteuerung der Zeitarbeit und die gleichzeitige Installierung einer neuen subventionierten
Beschäftigungsform über Personal-Service-Agenturen gehen sogar in die falsche Richtung.

Für einen Durchbruch am Arbeitsmarkt ist vor allem auch eine Deregulierung des Arbeitsrechts
erforderlich. Das Arbeitsrecht darf nicht länger nur als Schutzzaun für Arbeitsplatzbesitzer verstanden werden,
sondern muss stärker auch die Interessen derjenigen berücksichtigen, die einen erneuten oder erstmaligen
Einstieg in den Arbeitsmarkt suchen. Hier fehlt aber bislang bei der Regierungskoalition jeglicher Wille zu
Reformen. Noch immer werden Themen wie der Kündigungsschutz oder eine beschränkte betriebliche
Gestaltbarkeit tariflicher Bedingungen tabuisiert. Die BDA hat mit der Vorlage ihres Konzepts BDA-pro-job.de
ihre Vorstellungen für eine neue Arbeitsmarktverfassung dargelegt. Sie setzt dabei auf eine faire Balance aus not-
wendigem Arbeitnehmerschutz, betrieblichen Erfordernissen und den Interessen derjenigen, die aus der Arbeits-
losigkeit heraus kommen wollen.

Ein funktionsfähiger Arbeitsmarkt zeigt sich auch daran, dass eine bestehende Nachfrage nach Arbeits-
kräften in ausreichendem Umfang befriedigt werden kann. Trotz anhaltend hoher Arbeitslosigkeit und einer
schwachen konjunkturellen Entwicklung gelingt dieser Ausgleich jedoch häufig nicht. Nach wie vor liegt die
Zahl der offenen Stellen bei rund einer Million. Gerade in strukturstarken Wirtschaftsräumen sind qualifizierte
Fachkräfte schwer zu finden. Angesichts des demografischen Wandels ist eine weitere Verschärfung dieser
Situation zu erwarten. Vor allem deshalb werben die Arbeitgeber seit langem für ein neues, an den Erfordernissen
des deutschen Arbeitsmarktes orientiertes Zuwanderungsrecht, das zumindest in begrenztem Umfang dem
wachsenden Fachkräftemangel entgegenwirkt. Das im März dieses Jahres vom Bundestag verabschiedete, gemäß
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember 2002 jedoch nicht wirksam zustande gekommene
Zuwanderungsgesetz entsprach bereits weitgehend der Konzeption eines arbeitsmarktorientierten
Zuwanderungsrechts. Die Karlsruher Entscheidung bietet die Chance, die vorhandenen Schwachstellen des
verworfenen Gesetzes nachzubessern und die Zuwanderung noch mehr nach den Bedürfnissen des Arbeits-
marktes zu steuern.

Eine arbeitsmarktgesteuerte Zuwanderung kann allerdings keine Alternative für eine verstärkte
Qualifizierung sein. Sowohl der zunehmende Fachkräftemangel als auch die Notwendigkeit eines zur Erhaltung
der Beschäftigungsfähigkeit erforderlichen lebenslangen Lernens verlangen hier weitere Anstrengungen. Kein
Bildungsbereich – Schule, Hochschule, berufliche Aus- und Weiterbildung – ist dabei ausgenommen. Die BDA
weist bereits seit langem – insbesondere im Rahmen ihrer Bildungskampagne BDA@Bildung.de – auf den beste-
henden Handlungsbedarf hin. In wichtigen Teilbereichen gibt es mittlerweile deutliche Fortschritte zu
vermelden. Gerade im Schulbereich und bei den Ländern – als in diesem Bereich Verantwortlichen – ist der



Trübe Aussichten am Arbeitsmarkt

Der Negativtrend auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat sich auch im Jahr 2002 weiter fortgesetzt. Die
Arbeitslosigkeit steigt, die Beschäftigung sinkt. Dies liegt ohne Frage auch an der im Gefolge der weltwirtschaft-
lichen Entwicklung schwächeren Konjunktur. Vor allem ist die Beschäftigungsmisere jedoch hausgemacht. Es sind
die strukturellen Probleme des deutschen Arbeitsmarktes, eine hohe und noch wachsende Regulierungsdichte
und eine steigende Abgabenbelastung für Unternehmen und Arbeitnehmer, die jetzt, da die Konjunktur nicht
mehr positiv auf den Arbeitsmarkt wirkt, wieder voll zu Tage treten.

Die Arbeitsmarktzahlen im Dezember haben diese schlechte Entwicklung zum wiederholten Mal bestätigt.
Zum Jahresende waren 4,23 Millionen Menschen arbeitslos, so viele wie in einem Dezember seit fünf Jahren
nicht mehr. Auch saisonbereinigt ist die Arbeitslosigkeit 2002 weiter angewachsen, im Monatsdurchschnitt um
rund 20 000. Besonders deutlich zeigt sich die Krise am Arbeitsmarkt im Vergleich zu den Vorjahren: Zum ersten
Mal seit 1997 ist die Arbeitslosigkeit auch im Jahresdurchschnitt wieder gestiegen. Im Jahr 2002 waren danach
4,07 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos, das sind gut 200 000 mehr als im Jahr 2001. Die jahresdurch-
schnittliche Arbeitslosenquote lag bei rund 9,8 Prozent. Fast spiegelbildlich zur wachsenden Arbeitslosenzahl ging
die Erwerbstätigkeit im Jahr 2002 um rund 250 000 zurück – jeweils zur Hälfte in den alten und neuen Bundesländern. 

Auch der Blick auf das Jahr 2003 gibt wenig Hoffnung auf Besserung. Zwar ist wohl in der zweiten Jahreshälfte
auf eine leichte Erholung der Konjunktur zu hoffen, für eine Entspannung am Arbeitsmarkt reicht dies allerdings nicht
aus. Vielmehr ist ein weiteres Anwachsen der Zahl der Arbeitslosen von jahresdurchschnittlich über 100 000 zu

erwarten. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnet mit einer
durchschnittlichen Arbeitslosenzahl von 4,17 Millionen.
Die Arbeitslosenquote würde damit die Zehn-Prozent-
Marke erreichen. Nach der Prognose des Sachverständi-
genrats soll die ohnehin bereits hohe Zahl der
Arbeitslosen in Ostdeutschland noch geringfügig weiter
auf 1,43 Millionen steigen. Vor allem ist jedoch in den
alten Bundesländern mit einer Zunahme der Arbeitslosig-
keit zu rechnen. Nach Schätzung der fünf Weisen wird die
Zahl der Arbeitslosen hiernach 2,65 Millionen in diesem
Jahr auf über 2,74 Millionen im Jahr 2003 wachsen.
Allein mit einer – bislang auch noch nicht absehbaren –
kojunkturellen Verbesserung werden sich die Probleme
auf dem Arbeitsmarkt nicht lösen lassen. Dies kann nur
gelingen, wenn eine entschlossene Deregulierung des
Arbeitsrechts und die Beseitigung bürokratischer Hürden
auf dem Arbeitsmarkt oberste Priorität genießen. Einher-
gehen muss diese Politik mit einer sinkenden Steuer- und
Abgabenbelastung für Wirtschaft und Arbeitnehmer.
Mit einem bequemen »Weiter so« ist es nicht getan.

1. Arbeitsmarkt
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Negativtrend am Arbeitsmarkt setzt sich fort
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Reformbedarf nicht mehr zu leugnen

Noch zu Jahresbeginn 2002 war die Regierungskoalition davon ausgegangen, dass mit dem damals in
Kraft getretenen Job-Aqtiv-Gesetz eine weitreichende Arbeitsmarktreform auf den Weg gebracht worden sei.
Dabei war dies angesichts der überwiegend kontraproduktiven, teilweise sogar noch auf einen Ausbau des
ineffektiven zweiten Arbeitsmarkts hinauslaufenden Regelungen von Anfang an nicht zu erwarten. Schon weni-
ge Wochen später zeigte sich bereits, dass der Reformbedarf auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere in der
Arbeitsverwaltung keineswegs geringer geworden, sondern im Gegenteil sogar größer war, als insbesondere
Bundesregierung und Gewerkschaften bislang wahrhaben wollten. Wie in einem Bericht des Bundesrechnungs-
hofs festgestellt wurde, hatten die Arbeitsämter in der Vergangenheit durch fehlerhafte statistische Erfassung die 

Die dreizehn Module der Hartz-Kommission

1. Service für Kunden – JobCenter: Umwandlung der Arbeitsämter zu kundenorientierten
JobCentern, Leistungen aus einer Hand für alle Arbeitssuchenden und Transferempfänger, 
besserer Service für Kundengruppe Arbeitgeber

2. Familienfreundliche Quick-Vermittlung: Standardisierung und Vereinfachung der 
Vermittlungsprozesse, verpflichtende Arbeitslosmeldung unmittelbar nach Kündigung,
Freistellungsverpflichtung des Arbeitgebers zur Jobsuche und zur Weiterbildung

3. Neue Zumutbarkeit und Freiwilligkeit: »Neue« Zumutbarkeit nach geografischen, 
materiellen, funktionalen und familiären Kriterien, Umkehr der Beweislast, 
Flexibilisierung und Differenzierung der Sperrzeiten bzw. Leistungskürzungen

4. AusbildungsZeit-Wertpapier: Schaffung und Finanzierung neuer Ausbildungsplätze 
durch gemeinnützige Stiftung (Spenden, Zuschüsse, Rabattmarken beim Einkauf), 
modulare Qualifizierung für arbeitslose Jugendliche

5. Förderung älterer Arbeitnehmer und »BridgeSystem«: Erleichterte Befristungsmöglichkeiten 
für ältere Arbeitnehmer ab 50 Jahren, Lohnversicherung zur Gehaltsaufstockung bei Annahme
geringer bezahlter Jobs, Anspruch auf fünf Jahre halbes Arbeitslosengeld ab 55 Jahre, ohne
Verfügbarkeit für Arbeitsmarkt 

6. Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe: Drei Transfersysteme bei Arbeitslosigkeit:
Arbeitslosengeld I entspricht heutigem Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II im Anschluss an I als
steuerfinanzierte, bedürftigkeitsorientierte Leistung für erwerbsfähige Hilfeempfänger, Sozialgeld
entspricht heutiger Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger

Erfolge ihrer Vermittlungstätigkeit weit überzeichnet. Der Bericht des Bundesrechnungshofes wurde weithin zu
Recht als Beleg für die Ineffizienz der öffentlichen Arbeitsverwaltung im Bereich der Arbeitsvermittlung, aber
auch der Arbeitsmarktpolitik insgesamt gewertet. 

Als Reaktion auf die so genannte Vermittlungsaffäre beschloss die Bundesregierung einen »Zwei-Stufen-
Plan zur Reform der Arbeitsmarktpolitik und der Bundesanstalt für Arbeit«, der vor allem die Einsetzung einer
Kommission »Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« unter Vorsitz des VW-Personalvorstandes, 
Dr. Peter Hartz, vorsah. Die mit dieser Kommission verbundenen hohen Erwartungen an eine grundlegende
Neujustierung der interventionistischen, teuren und vielfach ineffzienten deutschen Arbeitsmarktpolitik erfüllten
sich jedoch nicht. 

7. Beschäftigungsbilanz – Bonussystem für Unternehmen: Krisenberatung von Unternehmen durch
die Arbeitsämter, Bonuspunkte in der Arbeitslosenversicherung bei positiver Beschäftigungsentwicklung

8. Aufbau von PersonalServiceAgenturen (PSA): Deregulierung der Zeitarbeit unter Vorbehalt von
Geltung von Tarifverträgen, Gründung von PSAs bei allen Arbeitsämtern, bei denen jeder Arbeits-
lose eine Job-Option erhält, dort Organisation von Weiterbildung und Coaching für Arbeitslose

9. Ich-AGs und Mini-Jobs: Existenzgründungsförderung über steuerbegünstigte und sozialversi-
cherungspflichtige, aber vom Arbeitsamt bezuschusste Beschäftigung bis zu Jahreseinkommen
von 25 000 € und geringfügige Beschäftigung bis zu 500 € monatlich in Privathaushalten für
Arbeitslose und Nicht-Erwerbstätige mit Sozialversicherungspauschale, Privathaushalt kann
Kosten von Steuerschuld absetzen

10. Personal, transparentes Controlling, IT-Unterstützung, Organisation und Steuerung, Selbst-
verwaltung: Neue Organisationsstruktur der BA, effizienter IT-Einsatz, neues Personalkonzept und
Führungskultur, mitbestimmtes Aufsichtsratsmodell und Beiräte als neue Selbstverwaltungsgremien

11. Umbau der Landesarbeitsämter zu KompetenzCenter: Herauslösen aus Arbeitsverwaltung,
Übernahme von Wirtschaftsförderungsaufgaben, Beratung für JobCenter

12. JobFloater – Finanzierung der Maßnahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit: Mittelstands-
finanzierung, Kreditprogramm der KfW, Kredite bis zu 100 000 €, wenn Unternehmen
Arbeitslosen einstellt, Refinanzierung der KfW am Finanzmarkt, zusätzlich Infrastrukturförderung
in strukturschwachen Regionen

13. Profis der Nation: Arbeitslosigkeit als gesamtgesellschaftliches Problem, jeder soll in seinem
Bereich (Gewerkschaften, Arbeitgeber, Vereine, Wissenschaftler etc.) Verantwortung übernehmen

1. Arbeitsmarkt
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Das »Hartz-Konzept« – enttäuschte Hoffnungen

Nach viermonatiger Arbeit hat die Hartz-Kommission am 16. August 2002 ihren Abschlussbericht
vorgelegt. Mit ihren Vorschlägen verbindet die Kommission die Vorstellung, dass neue Arbeitsplätze geschaffen,
die Schwarzarbeit bekämpft, bessere Leistungen für Arbeitslose angeboten und die Existenzgründungsförderung
vorangebracht werden. Zielmarke des Hartz-Berichts ist ein Rückgang der Arbeitslosigkeit um zwei Millionen bis
zum Jahr 2005. Aus Sicht der BDA ist der Bericht der Kommission jedoch enttäuschend. Die hochgesteckten
Erwartungen werden sich nicht erfüllen.

In seiner Gesamtausrichtung zielt der Bericht an den grundlegenden Schwächen der deutschen Arbeits-
marktpolitik vorbei. Die finanzielle Belastung der Beitragszahler bleibt nach den Vorschlägen hoch, die beschäf-
tigungspolitischen Fehlanreize bei den Sozialleistungen für Arbeitslose und Hilfeempfänger werden eher noch
gestärkt und die notwendige Aktivierung der Arbeitsmarktpolitik wird nicht wirklich angegangen. Auch bei
diesem Konzept dominieren einmal mehr versorgungsstaatliche Überlegungen. Eine deutliche Belebung des
Arbeitsmarktes ist durch eine Realisierung der dreizehn vorgeschlagenen Module nicht zu erreichen. Dafür
wären vielmehr eine Deregulierung des Arbeitsmarktes, sinkende Lohnzusatzkosten und beschäftigungsfreund-
liche gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen Voraussetzung.

Einige der Empfehlungen der Hartz-Kommission finden – trotz genereller Kritik an der Grundausrichtung
des Berichtes – die Zustimmung der BDA. So sind die Ansätze für eine schnellere und passgenauere Vermittlung
über die Fortentwicklung des so genannten »Profiling« oder die verpflichtende frühzeitige Arbeitslosmeldung
ebenso zu unterstützen, wie die Umkehr der Beweislast im Sperrzeitenrecht, die dringend notwendige Entbüro-
kratisierung der Zeitarbeit oder die erleichterten Befristungsmöglichkeiten für ältere Arbeitnehmer. 

Die meisten Ansätze bleiben allerdings deutlich hinter den Reformnotwendigkeiten zurück oder wirken
sogar kontraproduktiv: Die Geschwindigkeit und Passgenauigkeit der Arbeitsvermittlung wird für bestimmte
Zielgruppen hinter sozial- und familienpolitische Kriterien zurückgestellt. Die Zumutbarkeit der Annahme von
Jobs, wird in Teilen sogar gegenüber geltenden Regelungen aufgeweicht. Die Transferansprüche für erwerbsfähige
Sozialhilfeempfänger werden nach diesem Konzept unkonditioniert ausgeweitet. Mit dem »BridgeSystem« für
Ältere ab 55 Jahren, nach dem diese ein abgesenktes Arbeitslosengeld beziehen können, sich aber nicht mehr
für die Vermittlung zur Verfügung halten müssen, sollen weitere, passivierende Elemente in die Transfersysteme
aufgenommen werden. All diese Vorschläge setzen keine Anreize, sich schnell um eine neue Stelle zu bemühen
beziehungsweise eine Stelle anzunehmen. Bedauerlich ist vor allem, dass das Hartz-Konzept eine echte Reform
von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ausklammert. Für mehr Bewegung am Arbeitsmarkt nach
dem Prinzip von »Fördern und Fordern« hätte es auch Vorschläge für neue Anreize zur Arbeitsaufnahme, z. B. durch
ein Kombi-Einkommen, oder für eine Konzentration des Arbeitslosengeldbezugs auf maximal zwölf Monate bedurft.

Die Umsetzung des »Hartz-Konzepts« – Schatten und Licht

Bereits bei Veröffentlichung des Hartz-Berichts im August hat die Bundesregierung die zügige und 
originalgetreue Umsetzung der Vorschläge angekündigt. Mit dem am 20. Dezember 2002 verabschiedeten
Ersten und Zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurden dann erste Teile aus dem
Hartz-Konzept aufgegriffen. Hatten die Gewerkschaften schon in der Kommission vielfach zielführende Empfeh-
lungen verhindert, sorgten sie im Gesetzgebungsverfahren dafür, dass die wenigen im Konzept noch enthaltenen
sinnvollen Reformvorschläge weiter verwässert wurden.

Im Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat wurde allerdings einer Reihe von
Einwänden der BDA Rechnung getragen. Vor allem mit der Neuregelung der so genannten Mini-Jobs, die
ursprünglich vor allem auf haushaltsnahe Dienstleistungen beschränkt bleiben sollte, konnte eine deutliche
Verbesserung der seit 1999 mit erheblichen Einschränkungen belasteten »kleinen Beschäftigungsverhältnisse«
erreicht werden. Positiv zu bewerten ist auch, dass der von der Koalition vorgesehene bürokratische Freistellungs-
anspruch in der Kündigungsfrist sowie das »Brückengeld« als neue Frühverrentungsoption fallen gelassen wurden.
Gleichwohl bleibt das Reformwerk weit hinter den Notwendigkeiten zurück und setzt zum Teil falsche Akzente.

Die Wissenschaft zum Hartz-Konzept

»Die Vorschläge der Hartz-Kommission sind nicht hinreichend zur Lösung des Problems 
der Arbeitslosigkeit, denn sie gehen an die zentralen Ursachen der Arbeitslosigkeit nicht 
heran. Sie sind in vielen Punkten unklar. Der angekündigte Abbau der Arbeitslosigkeit 
um zwei Millionen Personen lässt sich durch die Vorschläge der Hartz-Kommission nicht 
erreichen; die in der Öffentlichkeit geweckten Erwartungen dürften enttäuscht werden.« 
(Jahresgutachten 2002/2003 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)

»Das Hartz-Konzept ist keine Reform ›aus einem Guss‹. Es besteht aus einer Reihen von 
Reformelementen, die nur teilweise geeignet sind, einen Beitrag zum nachhaltigen Abbau der
Arbeitslosigkeit zu leisten. [...] Zusammenfassend kommt der Beirat zu der Einschätzung, dass 
die ›Hartz-Reformen‹ sowohl positive Ansätze zu einer verbesserten Administration von Arbeits-
losigkeit als auch ökonomisch kontraproduktive und fiskalisch riskante Maßnahmen enthalten.« 
(Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit vom 15./16. November 2002)
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großen Beschäftigungspotenziale wird damit ausschließlich zur Disposition der Gewerkschaften gestellt, die bis-
lang alles unternommen haben, diese flexible Beschäftigungsform zu behindern. 

Bei den jetzt geschaffenen gesetzlichen Voraussetzungen besteht faktisch ein Tarifdiktat, weil die Arbeits-
bedingungen für Zeitarbeitsverhältnisse grundsätzlich nicht mehr von den Vertragsparteien – dem Zeitarbeits-
unternehmen und dem Zeitarbeitnehmer – geregelt werden, sondern vielmehr durch die gesetzlichen Rege-
lungen fremdbestimmt sind. Zumindest konnte die BDA eine Übergangsfrist zum neuen Recht bis zum 1. Januar
2004 erreichen. Bis dahin wird sich zeigen, ob auf tariflicher Ebene beschäftigungsorientierte Bedingungen für
die Zeitarbeit geschaffen werden können.

Unter den jetzt für die Zeitarbeit geschaffenen gesetzlichen Regelungen ist die Einrichtung von Personal-
Service-Agenturen (PSA) wenig sinnvoll. Das damit verbundene arbeitsmarktpolitische Ziel, Personen mit Vermitt-
lungshemmnissen durch Nutzung der Zeitarbeit in Beschäftigung zu bringen, kann ohne weiteres durch eine inten-
sive Kooperation der Arbeitsämter mit gewerblichen Zeitarbeitsunternehmen erreicht werden. PSAs werden aber
gerade diese Funktion nur mit massiven Subventionen der Bundesanstalt für Arbeit erfüllen können, soweit den PSA-
Beschäftigten wie sonstigen Zeitarbeitnehmern ab dem ersten Tag die Arbeitsbedingungen des Einsatzunternehmens
gewährt werden müssen. Der Vorschlag der Hartz-Kommission lautete demgegenüber, dass das Entgelt der in PSA
beschäftigten Arbeitslosen sich in den ersten sechs Beschäftigungsmonaten nach der Höhe des zuvor bezogenen
Arbeitslosengeldes richten soll. Der Gesetzentwurf erlaubt eine Bezahlung in dieser Höhe jedoch lediglich für einen
Zeitraum von höchstens sechs Wochen. Die im Bereich der PSA gegenüber dem Hartz-Konzept vorgenommene
grundsätzliche konzeptionelle Veränderung wird dazu führen, dass dieses arbeitsmarktpolitische Instrument entwe-
der erfolglos bleibt oder mit erheblichen zusätzlichen Kosten zu Lasten der Beitragszahler verbunden sein wird. 
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Rolle rückwärts in der Zeitarbeit

Am deutlichsten tritt der Unterschied zwischen den von der Hartz-Kommission formulierten Ansprüchen
und der Realität der gesetzlichen Umsetzung im Bereich der Zeitarbeit zu Tage. Obgleich die Hartz-Kommission
noch eine kräftige Deregulierung der gewerblichen Zeitarbeit im Visier hatte, droht die Zeitarbeit aufgrund des
massiven Drucks der Gewerkschaften im Gesetzgebungsverfahren zum großen Verlierer zu werden. Zwar sieht
das Gesetz den Abbau einiger überflüssiger Regulierungen der Zeitarbeit vor, als »Ausgleich« dafür soll jedoch
der Grundsatz der Gleichbehandlung von Zeitarbeitnehmern und Stammbelegschaft bei Lohn und sonstigen
Arbeitsbedingungen ab dem ersten Einsatztag gelten. Lediglich zuvor Arbeitslosen darf für längstens sechs Wochen
ein geringerer Lohn gezahlt werden. Von diesem Lohndiktat für die Zeitarbeitsbranche kann nur durch Tarif-
verträge abgewichen werden.

Die damit vorgeschriebene Übertragung der Arbeitsbedingungen des Einsatzbetriebes auf das Zeitarbeits-
unternehmen führt zu einer deutlichen Verteuerung der Zeitarbeit und einem massiven Zuwachs an Bürokratie.
Die gleichzeitig erfolgende Aufhebung von bislang geltenden Beschränkungen der Zeitarbeit wird dadurch völlig
entwertet. Die Neuregelung wird insbesondere zu Lasten von Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen
gehen, für die Zeitarbeit bislang eine hervorragende Möglichkeit zur (Wieder-)Eingliederung in den ersten
Arbeitsmarkt bedeutet. 

Die Chancen für Tarifverträge, die eine Abweichung von der Geltung der Arbeitsbedingungen des Entleih-
unternehmens ermöglichen und dadurch die sonst eintretende Verteuerung und Bürokratisierung der Zeitarbeit
vermeiden, sind nur gering. Die Verhandlungsposition der Arbeitgeber gegenüber den Gewerkschaften ist
geschwächt, weil der Gesetzgeber für den Fall, dass tarifvertragliche Regelungen nicht vereinbart sind, bereits
selbst eine Regelung der Arbeitsbedingungen getroffen hat. Die Erschließung der in der Zeitarbeit liegenden
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Umbau der Transfersysteme bleibt Aufgabe

Mit den Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt werden die grundlegenden
Strukturprobleme der Ausgestaltung der Transferleistungen für Arbeitslose erneut nicht in Angriff genommen. Die
vorgesehenen Veränderungen bei Arbeitslosengeld und -hilfe betreffen vielmehr nur Randbereiche und sind
gleichzeitig mit vermehrtem Verwaltungsaufwand verbunden. Insbesondere fehlt noch die Rückführung der
Arbeitslosengeldbezugsdauer auf maximal zwölf Monate, wie sie bereits seit vielen Jahren von der BDA – und
auch vom Sachverständigenrat der Bundesregierung – gefordert wird. Die zwischenzeitlichen Signale aus der
Hartz-Kommission in Richtung Verkürzung und Pauschalierung des Arbeitslosengeldes haben es aufgrund
gewerkschaftlicher Intervention nicht in den Abschlussbericht der Kommission geschafft. 

Aufgehoben wird jetzt lediglich die bei Langzeitarbeitslosen jährlich erfolgende Anhebung von Arbeits-
losengeld und Arbeitslosenhilfe. Außerdem werden Arbeitslosen- und Sozialhilfe durch Angleichung des bei der
Leistungsbemessung zu berücksichtigenden Einkommens und Vermögens zumindest ein Stück weit einander
angenähert. Damit soll stärker zusammengeführt werden, was lange sinnwidrig unterschiedlich behandelt
wurde. Die endgültige und seit langem überfällige Zusammenführung beider Leistungssysteme für bedürftige
Erwerbsfähige soll zum 1. Januar 2004 erfolgen.

Noch mehr Bürokratie für die Arbeitsverwaltung

Unnötig bürokratisch sind die neuen gesetzlichen Regelungen zur Anrechnung des Unterhaltsgeldes auf Arbeits-
losengeld ausgefallen. Die Hartz-Vorschläge sehen hier eine volle Anrechnung der Unterhaltsgelddauer auf den Arbeits-
losengeldanspruch durch Zusammenführung dieser beiden Leistungen vor. Das »Erste Gesetz für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt« belässt es hingegen bei den unterschiedlichen Leistungen und sieht lediglich eine hälftige Anrechnung
des Unterhaltsgeldes auf das Arbeitslosengeld vor. Das bedeutet größeren Verwaltungsaufwand und höhere Kosten.
Außerdem wird die Chance verpasst, den Anreiz zur Arbeitsaufnahme nach einer Weiterbildung zu steigern.

Ebenfalls umständlich und mit administrativem Mehraufwand verbunden ist die Minderung des Arbeits-
losengeldanspruchs bei verspäteter Arbeitslosmeldung. Künftig muss sich ein Arbeitnehmer noch während des
bestehenden Arbeitsverhältnisses beim Arbeitsamt melden, wenn der Zeitpunkt der Beendigung feststeht. So
richtig der Gedanke der frühzeitigen Vermittlung ist, kann doch die Umsetzung nicht überzeugen: Denn für den
Umfang der Minderung sind langwierige Streitigkeiten über den Zugangszeitpunkt der Kündigung
vorprogrammiert. Weil die Beweislast beim Arbeitsamt liegt, gehen nicht aufklärbare Umstände immer zu Lasten
der Beitragszahler. Zusätzlich erschwert wird die Handhabung durch eine Anrechnung der Minderungstage auf
jeweils den halben Leistungssatz pro Tag. Einfacher und zugleich wirksamer ist hier die generelle Vorschaltung
einer moderaten Karenzzeit vor den Arbeitslosengeldbezug. Sie könnte beim Nachweis von frühzeitiger
Meldung und Eigenbemühungen durch den Arbeitslosen entfallen. 

Die Zumutbarkeit eines Umzugs zur Arbeitsaufnahme wird jetzt erstmals gesetzlich definiert: Spätestens
drei Monate nach Eintritt der Arbeitslosigkeit, bei schlechten Wiedereingliederungschancen schon früher, müs-
sen Arbeitslose auch zu einem Wohnortwechsel bereit sein. Dieser positive Ansatz wird allerdings durch

Ausnahmen für Arbeitslose mit familiären Bindungen wieder weitgehend relativiert. Immerhin muss der Arbeits-
lose künftig, wenn er eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld vermeiden will, beweisen können, dass ihm seine
familiäre Bindung einen Umzug unzumutbar macht. 

Sperrzeitenregelung und Umkehr der Beweislast nicht ausreichend

Ein zumindest ansatzweise positives Element der Hartz-Umsetzungsgesetze ist die darin vorgesehene, seit
langem von der BDA geforderte Umkehr der Beweislast für das Vorliegen eines wichtigen Grundes, der zur
Ablehnung einer angebotenen Arbeit berechtigt. Die vorgenommene Beschränkung der Beweislastumkehr auf
die Sphäre des Arbeitslosen zeigt zugleich aber auch, dass die Wirkungen dieser Beweislastumkehr begrenzt sind. 

Zudem wurde entgegen den eindeutigen Vorschlägen der Hartz-Kommission darauf verzichtet, fehlende
Eigenbemühungen des Arbeitslosen als Sperrzeittatbestand aufzunehmen. Außerdem wurde das Sperrzeitenrecht
überflüssig kompliziert: Zu den bereits bestehenden Regelungen treten jetzt noch drei Abstufungen hinzu mit der
Unterscheidung zwischen erster, zweiter und weiteren Arbeits- beziehungsweise Maßnahmeablehnungen. Dies
hat dann Sperrzeiten von drei, sechs oder zwölf Wochen zur Folge. Statt sich darauf zu konzentrieren, das bis-
lang zögerlich angewandte Sperrzeitenrecht für die Praxis handhabbarer zu gestalten, werden neue Tatbestände
eingeführt, die das Verfahren weiter erschweren.

Arbeitsmarktinstrumente nur unzureichend neu justiert

Kernstück der Hartz-Gesetze im Weiterbildungsbereich
sind die Einführung von Weiterbildungsgutscheinen sowie die Zertifi-
zierung von Maßnahmen und Weiterbildungsträgern. Der Teil-
nehmer kann mit dem Gutschein dann im Regelfall frei unter
zugelassenen Bildungsmaßnahmen wählen. Zugelassen werden
Maßnahmen und Träger mit Zertifizierung durch eine fachkundi-
ge Stelle. Das können neben den Arbeitsämtern vor allem auch
weitere fachkundige Stellen sein. Wie diese bestimmt werden,
muss noch festgelegt werden. Zwar ist der Gedanke des Wett-
bewerbs unter den Bildungsträgern richtig, eine zwangsweise
Zertifizierung ist dazu jedoch der falsche Weg. Besonders bedau-
erlich ist, dass die Hartz-Gesetze den grundsätzlichen
Reformbedarf bei den weiteren Instrumenten der so genannten
aktiven Arbeitsmarktpolitik ausblenden. Dies gilt vor allem für
den Bereich der Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungs-
maßnahmen. Ziel einer echten Arbeitsmarktreform muss sein,
neben der Kernaufgabe Vermittlung auch alle anderen arbeits-
marktpolitischen Instrumente konsequent auf die Wiederein-
gliederung Arbeitsloser in den ersten Arbeitsmarkt auszurichten.
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»Ich-AG« – Interessanter Ansatz mit Fragezeichen

Ein innovatives, aber auch nicht unbedenkliches Element der Hartz-Gesetze zur leichteren Wieder-
einstiegsmöglichkeit in den Job ist die so genannte »Ich-AG«. Hinter der »Ich-AG« verbirgt sich eine über drei
Jahre laufende Existenzgründungsförderung bislang Arbeitsloser, die mit Rentenversicherungspflicht ausgestaltet
ist und ursprünglich eine Steuerbegünstigung bis zu einem Brutto-Jahreseinkommen von 25 000 € vorgesehen
hatte. Mit der »Ich-AG« können kleine Beschäftigungsverhältnisse künftig nach dem Wegfall des Scheinselbst-
ständigengesetzes auch auf werkvertraglicher Basis geschaffen und so die hohen Schwellen auf dem Weg in die
Selbstständigkeit abgeschliffen werden. 

Die Ausgestaltung der »Ich-AG« wirft aber auch Probleme auf: Die Einbeziehung des »Ich-AG-lers« in
die gesetzliche Rentenversicherung widerspricht nicht nur dem Gedanken der Selbständigkeit, sondern auch
dem eigentlichen Ziel des Modells, die Bürokratie- und Abgabenbelastung zu vermindern, um Anreize zur
Schwarzarbeit abzubauen. Außerdem lässt die Förderkulisse für die aus Arbeitslosigkeit heraus gegründete
»Ich-AG« erhebliche Mitnahmeeffekte befürchten. Die massive Privilegierung von Existenzgründungen aus
der Arbeitslosigkeit heraus lässt befürchten, dass künftig viele zunächst diese »Durchgangsstation« wählen.
Dafür spricht auch die großzügige Regelung, nach der vormals arbeitslose Existenzgründer mit der »Ich-AG«
noch bis zu vier Jahre einen Restanspruch auf die Zahlung von Arbeitslosengeld haben sollen. Gerade im
Bereich der Existenzgründungsförderung haben die Beratungen im Vermittlungsausschuss positive Ergebnisse
hervorgebracht. So sollen an Stelle einer Steuerprivilegierung für »Ich-AGler« künftig grundsätzlich für alle
Kleinstgewerbetreibenden unbürokratische Bilanzierungs- und Steuervorschriften gelten. Auch sollen mögliche
Konflikte mit Regelungen der Handwerksordnung zu Beginn des Jahres 2003 gemeinsam mit dem Handwerk
ausgeräumt werden.

Mini-Jobs – Mehr Flexibilität bei kleinen Beschäftigungsverhältnissen

Mit dem Ziel der Förderung der Beschäftigung im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen, der
leichteren Wiedereinstiegsmöglichkeiten in den Job für Arbeitslose und zur Bekämpfung der Schwarzarbeit hatte
der Gesetzentwurf die Einführung von so genannten Mini-Jobs in privaten Haushalten vorgesehen. Bis zu einer
Einkommensgrenze von 500 € monatlich sollte diese neue Form der geringfügigen Beschäftigung nur einer
Sozialversicherungspauschale des Arbeitgebers von zehn Prozent unterliegen. Dieses Instrument stellte zwar
grundsätzlich einen interessanten Ansatz zur Erschließung von Beschäftigungspotenzialen dar. Die Beschränk-
ung der Mini-Jobs auf den Einsatz in privaten Haushalten zeigte jedoch zugleich auch die Wirkungsgrenzen die-
ses Instrumentes auf.

Nach langer Diskussion über die Ausgestaltung der geringfügigen Beschäftigung und den so genannten
Mini-Jobs in Privathaushalten ist im Vermittlungsausschuss eine praktikable und beschäftigungsfördernde Lösung
gefunden worden. Ab April 2003 soll die Geringfügigkeitsgrenze von heute 325 € auf 400 € hochgezogen
werden. Diese kleinen Beschäftigungsverhältnisse werden mit einer Pauschalabgabe der Arbeitgeber von 
25 Prozent belegt. Die Meldeverfahren für Arbeitgeber werden deutlich vereinfacht. Möglich ist künftig auch 
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wieder, die neuen 400-€-Jobs als abgabenreduzierte Nebenbeschäftigung auszuüben. Im Beschäftigungs-
segment von 400 bis 800 € trägt der Arbeitgeber die volle Abgabenpflicht, der Arbeitnehmeranteil zur
Sozialversicherung wächst in diesem Bereich linear von vier Prozent auf den vollen Abgabensatz an. Darüber
hinaus soll es in Privathaushalten künftig möglich sein, die 400-€-Jobs mit einer Abgabenpauschale des Arbeit-
gebers von rund 12 Prozent auszuüben. Darüber hinaus wird es für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
künftig keine Regelung zu den zugelassenen Wochenstunden geben.

Diese Vorschläge gehen in die richtige Richtung und setzen gerade im Bereich der Dienstleistungen neue
Beschäftigungssignale. Zwar wird der alte Rechtsstand im Bereich der geringfügigen Jobs von vor 1999 nicht wie-
der erreicht, gegenüber der aktuellen Regelung wird die neue Ausgestaltung jedoch neue Beschäftigungsimpulse
bringen. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings die deutliche Umverteilung in den Sozialversicherungs-
systemen für Beschäftigungsverhältnisse bis 800 €: Obwohl keine volle Sozialabgabenpflicht besteht, erwach-
sen den Beschäftigten volle Ansprüche in den Systemen der sozialen Sicherung. 

Beschäftigung älterer Arbeitnehmer – Nur unzureichende Verbesserungen

Zur Förderung älterer Arbeitnehmer sieht der Gesetzentwurf zwei bis Ende 2006 befristete Maßnahmen
vor. Zum einen wird für Arbeitslose ab 50 Jahren das neue Instrument der Entgeltsicherung geschaffen. Mit einer
befristeten Aufstockung des Einkommens und der Rentenbeiträge werden ältere Arbeitslose gefördert, die bei
einer Wiederbeschäftigung Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. Die Aufstockung beträgt 50 Prozent der
Differenz zwischen früherem und aktuellem Nettoeinkommen. Bei diesem neuen Instrument der Entgelt-
sicherung wird allerdings verkannt, dass wirkliche Anreize, eine niedriger entlohnte Tätigkeit aufzunehmen, erst
gesetzt werden, wenn zugleich die Bezugszeiten des Arbeitslosengeldes verkürzt werden.

Grundsätzlich positiv zu bewerten ist die Erweiterung der Möglichkeiten für befristete Arbeitsverhältnisse
für Arbeitnehmer ab 52 Jahren. Allerdings wird diese Verbesserung durch die bereits vorab auf vier Jahre
beschränkte zeitliche Gültigkeit der neuen Regelung relativiert. Es ist nicht nachvollziehbar, warum zunächst
2003 ein 52-Jähriger befristet eingestellt werden kann, die Verlängerung des Arbeitsvertrages 2007 mit dem dann
56-Jährigen ausgeschlossen ist. Zudem ist unklar, ob die vorgesehene Regelung europäischen Vorgaben, insbe-
sondere der Befristungsrichtlinie und der Antidiskriminierungsrichtlinie, entspricht. Der Gesetzgeber hat die
Chance, zumindest durch eine detaillierte Begründung der neuen Regelung die Europafestigkeit zu gewährlei-
sten, leider verpasst. Dabei braucht die Praxis dringend Rechtssicherheit in dieser Frage, weil sonst die weiteren
Befristungsmöglichkeiten weniger genutzt werden und damit auch nicht den gewünschten Beitrag zum
Beschäftigungsaufbau bei älteren Arbeitnehmern leisten können.

Beide Maßnahmen werden aber nicht ausreichen, um einen deutlich höheren Beschäftigungsgrad älterer
Arbeitnehmer zu erreichen. Dazu bedarf es wesentlich umfassenderer Reformen mit einem Abbau von Frühver-
rentungsanreizen, etwa durch eine Neuausgestaltung des Arbeitslosengeldes oder höherer Abschläge bei
vorzeitigem Rentenbezug. 
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Reform der Bundesanstalt für Arbeit hat begonnen

Die Vermittlungsaffäre bei der Bundesanstalt für Arbeit hat den Reformbedarf in der Arbeitsverwaltung
offenkundig gemacht und endlich die Chance eröffnet, die organisatorischen Strukturen der Arbeitsverwaltung
grundlegend zu verändern. Der Gesetzgeber hat bereits im Frühjahr 2002 in einem ersten Schritt die exekutiven
Leitungsfunktionen bei einem hauptamtlichen dreiköpfigen Vorstand und die Überwachungs-, Legislativ- und
Haushaltsbefugnisse auf einem deutlich verkleinerten Verwaltungsrat als alleinigem Selbstverwaltungsorgan kon-
zentriert. So, wie bereits seit 1999 von der BDA gefordert, wurde die Führungsstruktur der Bundesanstalt für
Arbeit modernisiert und die hauptamtliche Spitze ausgetauscht. Diese Veränderung ist gegenüber der schwerfäl-
ligen, ineffizienten und intransparenten hergebrachten Führungsstruktur der Bundesanstalt für Arbeit ohne
Zweifel ein Fortschritt. 

Dennoch bleiben auch nach dieser Organisationsreform wesentliche Defizite bestehen:

■ Die Drittelparität im Verwaltungsrat mit Einbeziehung von Bund, Ländern und Kommunen besteht fort, statt
eine echte Selbstverwaltung der Beitragszahler von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schaffen.

■ Die Überwachungs- und Steuerungsbefugnisse des Verwaltungsrates bleiben hinter denen eines Aufsichtsrates
zurück; insbesondere wird der hauptamtliche Vorstand nicht durch den Verwaltungsrat berufen oder abberu-
fen, sondern steht in Abhängigkeit der Bundesregierung.

■ Die zahlreichen Aufsichts- und Eingriffsbefugnisse der Bundesregierung bleiben bestehen, obwohl die fehler-
hafte statistische Erfassung von Vermittlungszahlen unter der Fachaufsicht des Bundesarbeitsministeriums und
nicht im Bereich des selbstverwalteten Handelns der Bundesanstalt für Arbeit auftraten.

■ Die Gefahr politischer Instrumentalisierung und intransparenter Aufsichtszuständigkeiten bleibt damit
bestehen.

Ungeachtet dessen hat der neue Vorstand der Bundesanstalt für Arbeit unter Leitung des Vorstands-
vorsitzenden Florian Gerster mit Unterstützung der Arbeitgeber im Verwaltungsrat erste wichtige Weichen in
Richtung einer Neuorientierung der Geschäftspolitik gestellt. Am deutlichsten ist diese Veränderung im
Haushaltsgebaren der Bundesanstalt für Arbeit erkennbar. So wurden erstmals die veranschlagten Haushalts-
ansätze für die Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik nicht vollständig ausgeschöpft, sondern mit
dem Ziel der Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Haushaltsvollzug restriktiver bewirtschaftet. Der
für das Jahr 2003 verabschiedete Haushalt sieht darüber hinaus trotz der absehbar steigenden Arbeitslosigkeit
Kürzungen von 3 Mrd. € vor und ist erstmals seit Jahren zuschussfrei. Die damit verbundene geschäftspolitische
Schwerpunktsetzung zielt auf mehr Effizienz im Bereich der Pflicht- und Ermessensleistungen der Bundesanstalt
für Arbeit und schafft – konsequent umgesetzt – Spielräume für zukünftige Beitragssatzsenkungen. Damit ist
zumindest in diesem Bereich ein Umsteuern erreicht worden, das die Arbeitgeber in der Vergangenheit gegen
den Widerstand von Gewerkschaften, öffentlicher Hand und hauptamtlicher Leitung der Bundesanstalt für Arbeit
nicht haben durchsetzen können.

Darüber hinaus sind weitreichende Organisationsreformen eingeleitet worden, die kurz- und mittelfristig
die Kundenorientierung der Bundesanstalt für Arbeit intensivieren, die Einbindung privater Anbieter stärken und
effizientere interne Abläufe schaffen sollen.

Arbeitsmarktpolitik: Weniger ABM – Statistik immer noch geschönt

Im Jahr 2002 sind bei der Arbeitsverwaltung rund 14,3 Mrd. € für Ermessensleistungen der
aktiven Arbeitsmarktpolitik eingesetzt worden. Das sind rund 1,0 Mrd. € weniger als zu Beginn
des Jahres eingeplant worden waren. 

Zu großen Teilen ist dies auf die Entwicklung im zweiten Arbeitsmarkt, also bei Arbeitsbeschaf-
fungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen (ABM und SAM), zurückzuführen. Der finanzielle
Aufwand der Bundesanstalt für Arbeit für ABM sank um knapp 22 Prozent auf 2,3 Mrd. €.
Insgesamt waren 2002 durchschnittlich 125 000 Menschen in ABM beschäftigt, das sind nach
einem leichten Rückgang in den Jahren 2000 und 2001 auch im Jahr 2002 erneut gut 40 000
ABM-Geförderte im Jahresdurchschnitt weniger als im Vorjahr. Tendenziell ähnlich, wenn auch
weniger stark ausgeprägt, ist die Entwicklung bei SAM. Im Jahresdurchschnitt 2002 waren hier
knapp 67 500 Teilnehmer in Maßnahmen untergebracht. Das sind knapp 10 000 weniger als im
Vorjahr. Insgesamt wurden für SAM in 2002 knapp 60 Mio. € weniger ausgegeben als 2001. 

Ebenso wie ABM und SAM ist auch die Förderung der beruflichen Weiterbildung im Jahr 2002
leicht zurückgegangen. Hier gab es jahresdurchschnittlich gut 13 000 Förderfälle weniger als 
im Vorjahr. Die Zahl der Förderfälle lag allerdings mit 332 000 immer noch auf hohem Niveau.
Finanziell ist der Aufwand für öffentlich geförderte Qualifizierung im Jahr 2002 ebenfalls gesunken.
Insgesamt wurden hier rund 7 Mrd. € Beitragsmittel investiert, das sind rund 300 Mio. € weniger
als im Jahr zuvor. Der Trend, schrittweise von den Instrumenten des zweiten Arbeitsmarktes
wegzusteuern und damit Ausgaben bei der Bundesanstalt für Arbeit zu senken, muss jetzt konse-
quent fortgeführt werden. Stark gewachsen sind im Jahr 2002 die Zahlen der Leistungsempfänger
nach § 428 SGB III. Danach können ältere Arbeitslose Arbeitslosengeld beziehen, ohne für die
Vermittlung in den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Hier war ein Anstieg um 66 000 auf
jahresdurchschnittlich 291 000 Leistungsempfänger zu verzeichnen. Die Entlastung des Arbeits-
marktes durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bleibt damit unverändert hoch, die Arbeits-
marktstatistik wird dadurch weiter geschönt. Der Anstieg der Förderfälle nach § 428 SGB III hat
den Rückgang bei ABM und SAM sogar deutlich überkompensiert. 
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Die notwendigen erneuten parlamentarischen Beratungen sollten vor allem genutzt werden, erforderliche
Nachbesserungen an dem vom Bundesverfassungsgericht aufgehobenen Gesetz vorzunehmen. Dies gilt vor
allem für die wettbewerbsverzerrende Regelung, nach der alle 181 Arbeitsämter künftig ihr eigenes Zuwande-
rungsprogramm festlegen sollen. Sie muss durch begrenzte Kontingente für benötigte Fachkräfte ersetzt werden.
Die BDA wird sich dafür einsetzen, dass arbeitsmarktorientierte Zuwanderung nicht weiter eingeschränkt und
bürokratisiert wird, sondern sich stärker an den ökonomischen Notwendigkeiten orientiert.

Schwerbehinderte Arbeitnehmer – Pflichtquote bleibt bei 5 Prozent

Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter wurde die Beschäftigungs-
pflichtquote schwerbehinderter Menschen – wie zuvor lange von der BDA gefordert – zum 1. Januar 2001 von
6 auf 5 Prozent gesenkt. Die Beibehaltung der abgesenkten Pflichtquote erfolgte allerdings unter der Bedingung,
dass die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen von Oktober 1999 bis Oktober 2002 um 25 Prozent
gesenkt wird. Tatsächlich ist es – trotz der gesamtwirtschaftlich schwierigen Lage und dem allgemein negativen
Trend auf dem Arbeitsmarkt – gelungen, die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen innerhalb von drei
Jahren von 190 000 auf 144 000 im Oktober 2002 deutlich zu senken. 

Auf Grund dieses eindrucksvollen Erfolgs und der Anstrengungen aller Beteiligten wird nunmehr im Wege
eines Vorschaltgesetzes auf die Erhöhung der Beschäftigungspflichtquote auf 6 Prozent zum 1. Januar 2003
verzichtet. Ziel ist es, den Reformprozess in diesem
Bereich auf der Basis einer dauerhaft abgesenkten
Pflichtquote fortzusetzen.

Die nachhaltige Verringerung der Arbeits-
losigkeit schwerbehinderter Menschen und die
Verbesserung ihrer beruflichen Integration ist
nicht nur eine wichtige gesellschaftspolitische
Aufgabe, sondern liegt auch im ureigenen
Interesse der Unternehmen. Deshalb engagieren
sich die deutschen Arbeitgeber auch weiterhin in
der Initiative der Bundesregierung und der
Bundesanstalt für Arbeit zur Förderung der
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. In
den fortwährenden Diskussionsprozess zur
Optimierung der Arbeitsmarktprozesse und Steuer-
ungsinstrumente zur Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen wird sich die BDA weiter
einbringen und insbesondere für verbesserte
Rahmenbedingungen und geringere zusätzliche
Belastungen der Unternehmen durch eine
überhöhte Pflichtquote eintreten.
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Zahlreiche weitere Veränderungen zur durchgreifenden Modernisierung der Arbeitsverwaltung bleiben daher auf
der Agenda:

■ Die Überlastung der Finanzen und der Organisation der Bundesanstalt für Arbeit mit Fremdaufgaben und
unnötiger Bürokratie muss einer Konzentration auf die Kernaufgaben »Versicherung, Vermittlung, Aktivierung«
weichen.

■ Der Staatseinfluss auf das beitragsfinanzierte System muss reduziert werden – die Kontroll- und Über-
wachungsbefugnisse der Beitragszahler müssen erweitert werden.

■ Effizientes Verwaltungshandeln der Bundesanstalt für Arbeit setzt voraus, dass die sozialstaatlichen Fehlanreize
der Arbeitslosenversicherung reduziert und die Anreize zur zügigen Beschäftigungsaufnahme verbessert werden.

■ Der finanzielle Aufwand für die aktive und passive Arbeitsmarktpolitik muss zugunsten von
Beitragssatzsenkungen zurückgefahren werden.

Hier ist die Bundesregierung gefordert, ihren weitreichenden Ankündigungen Taten folgen zu lassen. Das
bisherige gesetzgeberische Handeln wird diesen Zielen in keiner Weise gerecht. Umso mehr gilt es für die
Arbeitgeber, die Bundesregierung nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen. 

Zuwanderung – Neue Perspektiven für internationale Fachkräfte

Die wirtschaftliche Krise, der Beschäftigungsrückgang und die steigenden Arbeitslosenzahlen haben die
Diskussionen über die Neuordnung des Zuwanderungsrechts in den Hintergrund treten lassen. Angesichts der
absehbaren demografischen Entwicklung und der selbst bei hoher Arbeitslosigkeit bestehenden Fachkräfte-
engpässe in bestimmten Regionen und Branchen bleibt die Schaffung eines modernen, beschäftigungsorientier-
ten Zuwanderungsrechts dennoch weiterhin eine der wichtigsten Gestaltungsaufgaben der deutschen Politik.
Und ebenso bleibt es dringend erforderlich, die ungesteuerte Zuwanderung nach Deutschland, die eine schwere
Belastung für die sozialen Sicherungssysteme darstellt, zu begrenzen. 

Auf der Basis des Anfang März 2002 vom Bundestag verabschiedeten Zuwanderungsgesetzes konnte – trotz
überbrückbar erscheinender Meinungsunterschiede zwischen den Parteien – kein politischer Konsens hergestellt wer-
den. Überdies hat das Bundesverfassungsgericht am 18. Dezember 2002 das Zuwanderungsgesetz für nichtig erklärt.
Das Gericht gab damit dem Antrag von mehreren Ländern statt, die das formelle Zustandekommen des Gesetzes
beanstandeten. Das Zuwanderungsgesetz kann damit nicht zum 1. Januar 2003 in Kraft treten.

Das Urteil nimmt den Reformzielen, die mit einem neuen Zuwanderungsgesetz angestrebt werden soll-
ten, nichts von ihrer drängenden Aktualität. Die gegenwärtige Zuwanderungspolitik führt zu hohen Belastungen
unserer sozialen Sicherungssysteme. Das muss sich ändern. Regierungskoalition und Bundesratsmehrheit stehen
deshalb in der Verantwortung, zügig einen vernünftigen Kompromiss zu finden, wie ihn die BDA seit langem
fordert. Sowohl die Union als auch die Koalitionspartner haben hierzu bereits ihre Verhandlungsbereitschaft
signalisiert. Ziel muss es sein, flexible und unbürokratische Wege zu eröffnen, um Arbeitskräfte entsprechend
den Erfordernissen unseres Arbeitsmarktes international rekrutieren zu können. Zugleich muss ungesteuerte
Zuwanderung begrenzt und die Integration von Ausländern in Arbeitsmarkt und Gesellschaft verbessert werden.
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Quelle: Bundesanstalt für Arbeit

Anstrengungen zum Abbau der Arbeitslosigkeit
schwerbehinderter Menschen erfolgreich
Arbeitslose Schwerbehinderte
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Zum einen setzt sich die BDA intensiv für die Schaffung politischer Rahmenbedingungen ein, die
Anreize für längere Erwerbsbiographien stärken, und die es Unternehmen erleichtern, insbesondere auch
ältere Arbeitnehmer einzustellen. Hierfür sind grundlegende Reformen im Bereich der Arbeitsmarkt und
Sozialpolitik, vor allem der Abbau arbeitsrechtlicher Überreglementierung und sozialstaatlicher Fehlanreize,
erfoderlich.

Darüber hinaus hat die BDA die Diskussion zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeit-
nehmer in den Unternehmen angestoßen. Sie empfiehlt den Unternehmen, sich frühzeitig auf die demo-
grafischen Veränderungen einzustellen und entsprechende Instrumente zum Beispiel der Personal-
beschaffung, Personalentwicklung und Weiterbildung in diesem Zusammenhang auf ihre Wirksamkeit zu
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dazu hat die BDA im März 2002 einen Leitfaden »Ältere
Mitarbeiter im Betrieb« veröffentlicht, in dem Hinweise für eine vorausschauende generationenübergrei-
fende  Personalpolitik gegeben werden und in dem Instrumente der Arbeitsförderung speziell für ältere
Mitarbeiter vorgestellt werden.

Potenzial älterer Arbeitnehmer nutzen

Angesichts einer rückläufigen und alternden Erwerbsbevölkerung ist
Deutschland – wie andere Industrienationen – mehr denn je auf das Wissen und
Können älterer Arbeitnehmer angewiesen, um wirtschaftliches Wachstum zu
sichern und die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf Dauer zu erhalten. Die
BDA hat vor diesem Hintergrund gemeinsam mit Arbeitgeberorganisationen aus Dänemark, den Niederlanden
und Irland sowie mit der Bertelsmann Stiftung das europäische Projekt »Proage – Facing the challenge of demo-
graphic change« initiiert. Ziel des Projektes ist es, durch den Austausch von Erfahrungen und Methoden zur
Verbesserung der Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer gemeinsam Strategien zur Bewältigung des
bevorstehenden dramatischen demografischen Umbruchs zu entwickeln.

Internationale Vergleiche belegen, dass in beschäftigungspolitisch erfolgreichen Ländern, wie den USA,
der Schweiz, Norwegen oder Dänemark, die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen wesentlich höher ist als in
Deutschland. In diesen Ländern haben sich die Beschäftigungschancen Jüngerer und Älterer gleichzeitig ver-

bessert. Sie zeichnen sich dabei auch
zugleich durch eine höhere wirtschaft-
liche Dynamik aus. Die Beschäfti-
gungsrate älterer Arbeitnehmer zwi-
schen 55 und 64 Jahren lag im inter-
nationalen Vergleich in der Euro-
päischen Union im Durchschnitt bei
40 Prozent, während sie in den USA
fast 60 Prozent und in Japan sogar
weit über 60 Prozent betrug.
Deutschland liegt sogar unter dem
EU-Durchschnitt. 

Auch in Deutschland hat sich
gezeigt, dass ein frühzeitiges Aus-
scheiden Älterer aus dem Erwerbs-
leben keine nachhaltig positive
Wirkung auf den Arbeitsmarkt entfal-
tet. Vielmehr ist zu erkennen, dass
eine geringe Erwerbsbeteiligung älte-
rer Arbeitnehmer ein warnender
Indikator für die strukturelle Schwäche
des Arbeitsmarktes ist. 

Die BDA wirbt mit ihrem Projekt
»Proage« für den Paradigmenwechsel
hin zu längeren Erwerbsbiographien.
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Girls’ Day

Die Erweiterung des Berufswahlverhaltens junger Frauen ist ein Anliegen der Wirtschaft. Viele
der heute gut qualifizierten jungen Frauen entscheiden sich nach wie vor für ein enges Berufs-
spektrum und gegen technische und naturwissenschaftliche Berufe. Gerade hier fehlt den
Unternehmen aber bereits heute der qualifizierte Nachwuchs. Im Rahmen des Girls’ Day 2002
hat die BDA daher neben anderen Partnern – Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundesanstalt für Arbeit, Initiative
D21 und DGB – Unternehmen, Forschungseinrichtungen und andere Institutionen dazu aufgeru-
fen, junge Frauen einzuladen und über Berufe zu informieren, die sie sonst nicht bei ihrer
Berufswahl berücksichtigt hätten.

Am 25. April 2002 begrüßten knapp 700 Unternehmen junge Frauen zum Girls’ Day. Im Rahmen
von Besichtigungen und praxisnahen »Mitmachaktionen« konnten die Teilnehmerinnen techni-
sche und naturwissenschaftliche Berufe hautnah erleben. Zusammen mit Forschungseinrich-
tungen, Behörden und weiteren Institutionen konnten Unternehmen über 42 000 Plätze für
Mädchen anbieten. 

Die Bemühungen zur Erweiterung des Berufswahlspektrums von jungen Frauen sollen auch im
Jahr 2003 fortgesetzt werden. Da gerade in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen den
Betrieben der qualifizierte Nachwuchs fehlt, stellt der Girls’ Day ein gutes Instrument dar, junge
Nachwuchskräfte gezielt anzusprechen. Die BDA ruft die Unternehmen dazu auf, sich am 8. Mai
2003 am Girls’ Day zu beteiligen. Informationen zum Girls’ Day sind auf der Internetseite
www.girls-day.de zu finden. 

Deutschland: Potenzial älterer Arbeitnehmer wenig genutzt

Erwerbstätige im Alter von 55 bis 64 Jahren in Prozent 
der Bevölkerung gleichen Alters im Jahre 2000
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Deutschland braucht eine grundlegende Wende im Arbeitsrecht und in der Arbeits-
marktpolitik. Für mehr Wachstum und Beschäftigung müssen die zahlreichen
Bremsklötze und Fehlanreize auf dem deutschen Arbeitsmarkt beseitigt werden.
Die BDA hat deshalb im September 2001 ihre Initiative BDA-pro-job.de gestartet. 

Im Rahmen dieser Initiative haben Verbände, Unternehmenspraktiker, Wissenschaftler unterschied-
lichster Fachbereiche und Vertreter der Parteien gemeinsam ein neues Arbeitsmarktkonzept erarbeitet.
In zahlreichen Sitzungen wurde intensiv um die besten Wege aus der Beschäftigungskrise gerungen.
In öffentlichen Veranstaltungen wurden Themen wie Zeitarbeit, Beschäftigung älterer Arbeitnehmer,
Chancengleichheit von Männern und Frauen, Förderung von Arbeitszeitkonten, Modernisierung
des Kündigungsschutzes und Wege für eine effektive und effiziente aktive Arbeitsmarktpolitik
diskutiert. Nach achtmonatiger Arbeit wurde das BDA-pro-job.de-Konzept öffentlich vorgestellt.
Es ist ein Programm für die laufende Legislaturperiode, das Richtschnur für Reformen im Arbeits-
recht und in der Arbeitsmarktpolitik zugunsten von mehr Beweglichkeit und Flexibilität sein muss.

Die Bausteine des Konzepts lauten:
■ Rechtssicher, kalkulierbar, einstellungsfördernd – Für einen modernen Kündigungsschutz
■ Unbürokratisch, praxistauglich, flexibel – Für eine Entfesselung der Zeitarbeit
■ Unkompliziert, arbeitsplatzschaffend, rechtssicher – Für neue Chancen durch befristet

Arbeitsverhältnisse
■ Familienfreundlich, frauenfördernd, freiwillig – Für eine neue Kultur der Teilzeit
■ Einfach, praxisnah, attraktiv – Für einen Ausbau flexibler Arbeitszeitmodelle
■ Beschäftigungserhaltend, beschäftigungssichernd, beschäftigungsschaffend – Für mehr Rechts-

sicherheit bei betrieblichen Bündnissen für Arbeit
■ Unbürokratisch, flexibel, passgenau – Für eine moderne Betriebsverfassung 
■ Fördern, fordern, helfen – Für eine Umgestaltung der Transfersysteme
■ Aktivieren, vermitteln, konzentrieren – Für eine Neujustierung der Arbeitsförderung
■ Entstaatlichen, verschlanken, dezentralisieren – Für eine Neuorganisation der Bundesanstalt für Arbeit

Nur mit mutigen Reformen kann der verkrustete und überregulierte deutsche Arbeitsmarkt aufge-
brochen, das völlig undurchschaubare Dickicht des Arbeitsrechtes gelichtet und die Arbeitsmarkt-
politik beschäftigungsfreundlich ausgestaltet werden. Mehr Informationen unter www.bda-pro-job.de

Kinderbetreuung schafft Chancengleichheit

Zu Beginn der letzten Legislaturperiode wollte die Bundesregierung die »Gleichstellung« von Frauen und
Männern im Erwerbsleben per Gesetz forcieren. Ein vom Bundesfamilienministerium vorgelegter Gesetzentwurf
konnte nach intensiven Gesprächen der Wirtschaft mit der Bundesregierung abgewendet werden. Statt dessen
schlossen die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft im Juli 2001 mit der Bundesregierung eine Verein-
barung zur Chancengleichheit und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Spitzenverbände sagen darin
zu, ihren Mitgliedern betriebliche Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit und zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu empfehlen. Die BDA hat ihr Engagement in diesem Bereich seit-
dem noch weiter verstärkt und insbesondere auch eine Handreichung »Chancen für Frauen in der Wirtschaft«
erarbeitet mit vielen Anregungen für Unternehmen zur konkreten Umsetzung. Die Broschüre wurde bereits in
über 10 000 Exemplaren nachgefragt. 

Die BDA hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass eine Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit
und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht ohne ein bedarfsgerechtes Angebot an ganztägiger
Kinderbetreuung sowie Ganztagsschulen zu erreichen ist. Gegenwärtig bleibt das Angebot jedoch weit hinter
der Nachfrage zurück: Nur 32 Prozent der Eltern sind mit der Betreuungssituation zufrieden. Im schulischen
Bereich gibt es bundesweit nur für eines von fünfzehn Kindern ein ergänzendes Programm über die Mittagszeit
hinaus. In den alten Bundesländern stehen nur für drei Prozent der Kinder unter drei Jahren Krippenplätze zur
Verfügung; in den neuen Ländern immerhin für jedes dritte Kind. Andererseits wären bei einem guten
Kinderbetreuungsangebot 60 Prozent der Mütter in den neuen Bundesländern und 23 Prozent der Frauen in
Westdeutschland bereit und interessiert, ihre Erwerbstätigkeit im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes wieder
aufzunehmen. Der Ausbau flexibler Kinderbetreuungsangebote mit ganztägigen Öffnungszeiten ist Voraus-
setzung für die Erweiterung der beruflichen Entwicklungschancen insbesondere von Frauen und für die
Realisierung ihrer zunehmenden Bereitschaft, auch während der Familienphase im Beruf zu bleiben. 

Gerade der aufgrund der demografischen Entwicklung mittelfristig absehbare Fachkräftemangel erfordert,
die vorhandenen Beschäftigungs- und Qualifikationspotentiale voll auszuschöpfen und sicherzustellen, dass
junge Eltern nicht durch das Fehlen qualifizierter Kinderbetreuungsangebote dem Arbeitsmarkt fernbleiben. Als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe liegt Kinderbetreuung dabei im Verantwortungsbereich der öffentlichen Hand
und hier der Länder und Kommunen. Die Bereitstellung oder Unterstützung von Kinderbetreuungsplätzen durch
Unternehmen kann daher nur eine wertvolle, ergänzende, freiwillige Maßnahme sein. Die Zielsetzung der
Bundesregierung, die Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren auszubauen und zusätzlich 10 000 Ganz-
tagsschulen aufzubauen, ist insoweit grundsätzlich richtig. Die Finanzierung dieses Ziels steht allerdings auf
tönernen Füßen, da sie zum einen aus den Minderausgaben der Kommunen infolge der Umsetzung des Hartz-
Konzeptes erfolgen soll, zum anderen so knapp kalkuliert ist, dass sie nur für eine Anschubfinanzierung ausreicht. 

Mit der Fachtagung »Ganztagskinderbetreuung: Bildungschancen für Kinder – Berufschancen für Eltern«
im November 2002 hat die BDA verdeutlicht, dass sie den notwendigen Prozess zur quantitativen und qualita-
tiven Verbesserung der Ganztagskinderbetreuung aktiv begleitet. Aus der Kombination von wissenschaftlichen
Analysen und best-practice-Beispielen gewannen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konkrete Umsetzungs-
ideen für ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche.

Die BDA wird ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
der Chancengleichheit von Frauen und Männern fortsetzen. Deutschlands Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
perspektiven hängen mit davon ab, in welchem Maße es gelingt, Frauen künftig verstärkt in das Erwerbsleben zu
integrieren. Strukturelle Veränderungen, wie der demografische Wandel und die weiter anhaltende Entwicklung
von der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft erfordern neue Konzepte in der Personalpolitik der
Unternehmen. Personalpolitische Konzepte zur erleichterten Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind ein
wichtiger Baustein, um besonders Frauen in Zukunft noch stärker in das Erwerbsleben zu integrieren.

1. Arbeitsmarkt
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Bürokratisierung des Betriebsübergangs

Mit der zum 1. April 2002 in Kraft getretenen weiteren Regulierung des Betriebsübergangs werden betrieb-
lichen Umstrukturierungsentscheidungen zusätzliche überflüssige bürokratische arbeitsrechtliche Fesseln angelegt
und damit ein Element flexibler Unternehmenspolitik in Deutschland empfindlich beschränkt. Nach der
Neuregelung sind die von einem Betriebsübergang betroffenen Arbeitnehmer vor dem Übergang vom Veräußerer
oder Erwerber über den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Übergangs, den Grund für den Übergang, die
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und die hinsichtlich der
Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen zu unterrichten.

Die Regelung dient der Umsetzung einer EU-Richtlinie, wobei der deutsche Gesetzgeber deutlich über deren
Anforderungen hinaus gegangen ist. Nach der europäischen Vorgabe hätte eine Unterrichtung lediglich in Betrieben
sichergestellt werden müssen, in denen kein Betriebsrat gebildet werden kann. Die Vorschrift führt damit zu einer
unnötigen Doppelbelastung, da neben den Arbeitnehmern regelmäßig auch der Betriebsrat oder der Wirtschaftsausschuss
zu unterrichten ist. Schließlich ist der Umfang der in die Unterrichtung aufzunehmenden Informationen auf Grund
des unklaren Gesetzeswortlauts zur Zeit noch unüberschaubar. 

Misslungen ist auch die erfolgte Kodifikation des Widerspruchsrechts der Arbeitnehmer. Insbesondere die
Anknüpfung des Beginns der Widerspruchsfrist an die Unterrichtung der Arbeitnehmer führt zu großen Risiken und
Unabwägbarkeiten in der Praxis. Aufgrund der vom Gesetzgeber vor allem hinsichtlich des Inhalts der Unterrichtung
unbeantworteten Fragen lässt sich der Beginn und damit auch das Ende der Widerspruchsfrist mitunter nur schwer
bestimmen. Für den Erwerber und Veräußerer fehlt damit die erforderliche Planungssicherheit, insbesondere wenn zur
Ergänzung auf die unkonturierten Regelungen der Verwirkung zurückgegriffen werden muss. Im Übrigen ist der Gesetz-
geber mit der Regelung des Widerspruchsrechts deutlich über die von der Rechtsprechung hierzu entwickelten
Grundlagen hinausgegangen. So wurde die Widerspruchsfrist entgegen dem System arbeitsrechtlicher Fristen von drei
Wochen auf einen Monat ausgedehnt. Völlig versäumt wurde auch, eine Ausschlussfrist für den Widerspruch einzufügen. 

Die arbeitsrechtliche Regelung des Betriebsübergangs muss auf ein Maß zurückgeführt werden, das einerseits
dem Arbeitnehmerschutz ausreichend Rechnung trägt, andererseits aber die unternehmerische Entscheidungsfreiheit
– wozu auch die Entscheidung zu einer mit einem Betriebsübergang verbundenen Umstrukturierung gehört – nicht
unnötig behindert und Planungssicherheit gewährleistet.

Ausdehnung des AGB-Gesetzes auf Arbeitsverträge sorgt für Rechtsunsicherheit

Die wesentliche arbeitsrechtliche Neuregelung im Rahmen der zum 1. Januar 2002 in Kraft getretenen
Schuldrechtsreform ist die Ausdehnung des Gesetzes über Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) auf das
Arbeitsrecht. Nunmehr findet das AGB-Gesetz auch auf Arbeitsverträge grundsätzlich Anwendung, es sei denn,
Besonderheiten des Arbeitsrechts stehen dem entgegen. Was allerdings die so bezeichneten Besonderheiten des
Arbeitsrechts sind, hat der Gesetzgeber unklar gelassen. Rechtssicherheit wird es hier folglich frühestens in einigen
Jahren durch die höchstrichterliche Rechtsprechung geben. Dies steht im deutlichen Widerspruch zu dem erklärten
Ziel des Gesetzgebers, durch die Neuregelung Rechtssicherheit zu schaffen. 

2. Arbeitsrecht
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